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37. Ansuchen um Bewilligung zur Fortführung einer bereits bestehenden ärztlichen  

Hausapotheke in 7024 Hirm, Hauptplatz 1 

 

Kundmachung 

gemäß § 54 Abs. 1 iVm. § 48 Apothekengesetz 

 

Frau Dr. Alice Dalsass, Ärztin für Allgemeinmedizin, wohnhaft in 7201 Neudörfl, Waldherrweg 18, hat bei der 

Bezirkshauptmannschaft Mattersburg um die Erteilung der Bewilligung zur Fortführung einer ärztlichen 

Hausapotheke an der Adresse 7024 Hirm, Hauptplatz 1, als Nachfolgerin von Fr. Dr. Gabriele Mittermayer 

angesucht.  

 

Die Inhaber öffentlicher Apotheken, die den Bedarf an der beantragten ärztlichen Hausapotheke als nicht 

gegeben erachten, können etwaige Einsprüche gegen die Fortführung der Hausapotheke durch Frau Dr. Alice 

Dalsass am Berufssitz in 7024 Hirm, Hauptplatz 1, innerhalb einer Frist von längstens sechs Wochen, vom Tag 

der Verlautbarung dieser Kundmachung angerechnet, bei der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg 

einbringen.  

 

Später einlangende Einsprüche werden nicht mehr berücksichtigt.  

 

Der Bezirkshauptmann: 

MMag. Kögl 


